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1 Beiträge 

1.1 Ad hoc-Betriebsprüfungsaufträge 

Der Gesetzgeber/GKV-SV verlangt ab dem 01.01.2022, dass der Antrag auf Einleitung einer 

Ad hoc Betriebsprüfung von der gesetzlichen Krankenkasse an die Deutsche Rentenversi-

cherung Bund elektronisch übermittelt wird. BITMARCK hat die entsprechenden technischen 

Voraussetzungen mit dem Release 24.45 zur Verfügung gestellt. 

Nach einer ausführlichen Testreihe durch die Deutsche Rentenversicherung Bund wurde der 

Einsatz mit einer Anwenderinformation in Release 24.70 für alle Krankenkassen freigegeben.  

Zwischenzeitlich hat die Deutsche Rentenversicherung BITMARCK darauf hingewiesen, 

dass immer noch zahlreiche BITMARCK Kunden die Anträge auf Ad hoc-Betriebsprüfung in 

Papierform an die Deutsche Rentenversicherung Bund senden. Es wird dringend darum ge-

beten, hier nur noch das elektronische Datenaustauschverfahren durch die Krankenkassen 

zu nutzen. Ab dem 01.04.2024 wird die Deutsche Rentenversicherung Bund keine Ad hoc-

Betriebsprüfungsaufträge mehr bearbeiten, die in Papierform eingehen. 

Aus diesem Grund weisen wir alle Krankenkassen darauf hin, für den Antrag auf Ad hoc-Be-

triebsprüfungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund nur noch das elektronische Ver-

fahren zu nutzen.  

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de 
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2 Produktlinie „21c_betriebswirtschaft“  

2.1 Freigabe des BITMARCK-Release „ERP 24_1“/ GKV-
Jahresabschluss der Pflegeversicherung 

 

Mit der Anwenderinformation 11/24 vom 09.02.2024 hatten wir darüber informiert, dass am 

09.02.2024 die Marktfreigabe für das Release „ERP 24_1“ für das BITMARCK ERP-Basis-

produkt „Finanzen“ erfolgt ist. 

 

Wir informierten ebenfalls darüber, dass die letzte Qualitätssicherungsstufe „Pilotanwen-

dung“ für den GKV-Jahresabschluss der Pflegeversicherung des Geschäftsjahres 2023 aus 

fachlichen Gründen noch nicht durchgeführt werden konnte. 

 

Die Qualitätssicherungsstufe „Pilotanwendung“ konnte nun erfolgreich abgeschlossen wer-

den, so dass wir hiermit die Marktfreigabe für den GKV-Jahresabschluss der Pflegeversiche-

rung im BITMARCK ERP-Basisprodukt „Finanzen“ für den Abschluss des Geschäftsjahres 

2023 für die ERP-Plattform P/5 erteilen. 

 

2.2 Manuelle Zahlungsbuchung (ZE/ Zahlungsein(aus)gang + 
Gegenkonto) in Buchung erfassen (CF51) 

 

Aus gegebenem Anlass möchten wir darüber informieren, dass bei der Auszifferung von of-

fenen Posten über die manuelle Zahlungsbuchung (ZE/ Zahlungsein(aus)gang + Gegen-

konto) in „Buchung erfassen (CF51)“ in der Zuordnungsfunktion „OP-Ausgleich“ die Rech-

nungsnummer Lieferant aus der Rechnungserfassung nur angezeigt wird, wenn in „Finanz-

buchhaltung K/M/W verwalten (CF02)“ im Akkordeon „Schaltereinstellungen 1“ die Checkbox 

"OP-Ausgleich immer mit Buchungsinfos" oder im Akkordeon „Steuerparameter“ die Check-

box "Belegtext Ursprungsbeleg an der Differenzbuchung" aktiv ist. 

 

(Abb. 1: Zuordnungsfunktion „OP-Ausgleich“) 



 

© 2024 BITMARCK Software GmbH 26.02.2024 

Seite 5 von 5 Nr. 15/24  
A1 – Eingeschränkte Weitergabe, nur für BITMARCK-Kunden 

 

(Abb. 2: Ansicht „Finanzbuchhaltung K/M/W verwalten (CF02)“) 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de 
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